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Was und wen unterstützt die STAWAG? 

Die STAWAG fördert insbesondere Projekte, die zu ihr als Energie- und Wasserdienstleister pas-

sen, denn vom Sponsoring sollten beide Seiten profitieren. Wir nennen Ihnen hier einige wesentli-

che Kriterien, die unserer Unternehmensphilosophie entsprechen. Anhand dieser können Sie 

bereits einschätzen, ob Sie für Ihr Projekt eine Förderung der STAWAG erhalten könnten: 

 

 Die geförderten Projekte haben einen Bezug zu den Medien der STAWAG und zu den 

Markenwerten: partnerschaftlich, bewegend und unkompliziert. 

 

 Die zu fördernde Aktivität und/oder der allgemeinnützige Verein befinden sich in einem un-

serer Netzgebiete Aachen, Monschau oder Simmerath. 

 

 Das Projekt/Verein ist eines der Themenbereiche Sport, Soziales, Kultur, Umwelt und Bil-

dung/Wissenschaft zuzuordnen. 

 

 Es handelt sich nicht um das Sponsoring einer Einzelperson. 

 

 Die Aktivität dient keinem kommerziellen Zweck. 

 

 Das Projekt hat das Potenzial, in der breiten Öffentlichkeit Anerkennung zu finden. 

 

 Der Förderantrag mit der Projektbeschreibung wird schriftlich der STAWAG eingereicht. 

 

 Der Förderantrag wird durch eine Arbeitsgruppe anhand der geltenden Sponsoringrichtli-

nien geprüft und bewertet. 

 

 Die Fördermittel werden für ein Kalenderjahr geplant, deshalb gilt in der Regel die Zusage 

eines Förderantrags einmalig und nur für das laufende Förderjahr. Für eine weitere Förde-

rung muss im neuen Förderjahr erneut ein Antrag schriftlich eingereicht werden. 

 

 Für die Förderung stehen ausreichend Fördermittel zur Verfügung. 

 

Ihr Projekt entspricht unseren Kriterien? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage! 

 


